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Klosterkammer Hannover: Sport gestaltet Jubiläum mit

Zum ersten Mal in ihrer 200-jährigen Ge-
schichte hat die Klosterkammer Hannover 
ein großes Familienfest veranstaltet. Auf 
dem Gelände des ehemaligen Klosters in 
Wöltingerode genossen Tausende Gäste 
aus ganz Niedersachsen ein vielfältiges 
Programm aus Information, Kultur, Sport 
und Musik, das die Klosterkammer mit 
ihren Partnern, dem LandesSportBund 
Niedersachsen, Antenne Niedersachsen 
und der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers sowie der Landeskirche 
in Braunschweig gestaltet hat. Unter den 
mehr als 800 Mitwirkenden waren allein 
rund 300 ehrenamtliche Unterstützer aus 
regionalen Sportvereinen.
„Es war ein großartiges Fest dank vieler 
unermüdlicher Helfer und Mitgestalter. Mir 
war es ein Anliegen, dass wir unser Jubi-
läum mit unseren Erbbaurechtsnehmern 
und allen Interessierten feiern. Ich freue 
mich sehr, dass so viele unserer Einladung 
gefolgt sind“, sagte Hans-Christian Biallas, 
Präsident der Klosterkammer.

Neben Informationen und  Mitmach-
Aktionen an den Info-Ständen der Klos-
terkammer, der Klöster sowie der Evan-
gelisch-lutherischen Kirchen gab es beim  
Klosterkammerfest auf der Bühne von An-
tenne Niedersachsen rasante Unterhaltung 
der regionalen Sportereine. Star-Gast war  
Laith Al-Deen mit seiner Band. 

@
Anna Mohr
Projektleitung Jubiläum 2018
anna.mohr@klosterkammer.de

Weblink: 
www.klosterkammer.de

V. l.: Gabriele Wach (LSB), Arend de Vries (Ev.-luth. Landeskirche Hannovers), Reinhard Rawe (LSB), Tobias Glawion 

(ekn) hinten: Hans-Christian Biallas (Klosterkammer), Musiker der Gruppe LAPPLAND à la cart. Foto: Harald Koch

DOSB-Sportabzeichen-Tour: Stopp in Göttingen
Die DOSB Sportabzeichen-Tour hat im Göt-
tinger Jahnstadion Station gemacht. Am 
Ende des Tages waren nicht nur die knapp 
1800 Besucherinnen und Besucher sehr zu-
frieden, sondern auch das Ausrichter-Trio 
bestehend aus dem Stadtsportbund (SSB) 
Göttingen, dem LandesSportBund Nieder-
sachsen und dem Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB).
Während der Vormittag den Göttinger 
Schulen und Kitas vorbehalten war, konn-
ten ab 14.30 Uhr Firmen, Organisationen, 
Familien und Einzelpersonen die Diszipli-
nen des Sportabzeichens absolvieren oder 
auch die vielen Sport- und Spielstationen 
testen.
„Es herrscht eine total entspannte Atmo-
sphäre auf dem gesamten Veranstaltungs-
gelände, ich bin begeistert vom Platzkon-
zept und den vielen Angeboten, die der SSB 
Göttingen organisiert hat“, so Alexandra 
Pensky vom DOSB. 
Das Angebot rund um die gesetzten 
Sportabzeichen-Disziplinen war vielfältig. 
Neben einer Kanurutsche, einem Soccer-

Court, einem Basketball-Parcours und dem 
Street-Tennis Workshop des Tennisverban-
des Niedersachsen Bremen, konnten sich 
die Kinder auch beim „Afrikanischen Trom-
meln“ im Klassenrhythmus ausprobieren. 
Unterstützung gab es für die 1050 Schüle-
rinnen und Schüler und 250 KITA-Kinder 
durch Frank Busemann (Zehnkampf-
Olympiazweiter 1996), Robert Bartko 
(Bahnrad-Olympiasieger 2000), Miriam 
Höller (Stuntfrau und Action-Modell) und 
Neele Eckhardt (Deutsche Meisterin im 

Dreisprung). Für die Flüchtlinge im Grenz-
durchgangslager Friedland hatte der SSB 
Göttingen einen eigenen Shuttle-Service 
eingerichtet. Neben dem SSB-Team wa-
ren180 ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer im Einsatz. 

@
Karen Zich
kzich@lsb-niedersachsen.de
Weblink: www.deutsches-sportabzeichen.de/ 
veranstaltungen/ sportabzeichen-tour/

Foto: Treudis Naß/DOSB
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Zertifizierung 

Der Hatzter SV wurde als erster Verein im 
Landkreis Rotenburg/Wümme als „Engage-
mentfreundlicher Sportverein“ ausgezeich-
net. Der Verein erreichte die Stufe Silber.

@ Marco Lutz, mlutz@lsb-niedersachsen.de

Foto: Hatzter SV

Urkunden 

21 Beschäftige des LandesSportBundes ha-
ben im August und September gemeinsam-
das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. 
Weblink: www.lsb-niedersachsen.de/sportabzeichen

Foto: LSB

Vize-Weltmeisterinnen 

Marie-Cathérine Arnold (Hannoverscher Ru-
der-Club, 4 v.l.) und Carlotta Nwajide (Deut-
scher Ruder-Club Hannover, 3 v.l.) haben bei 
der Ruder-WM 2018 in Plovdiv (Bulgarien) 
Silber im Doppelvierer gewonnen. 

Foto: DRV/Seyb

Deutscher Meister 

Die Fußballer der Hannoverschen Werkstät-
ten haben sich in Dusiburg den deutschen 
Meistertitel der Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung gesichert.

Foto: Carsten Kobow

Wiederwahl 

Die Ständige Konferenz der Sportbünde hat 
auf ihrer September-Sitzung den bisherigen 
Vorsitzenden Michael Koop für weitere vier 
Jahre im Amt bestätigt. Der 56-Jährige ist zu-
gleich Präsident des KSB Emsland.

Foto: LSB

Medaillenregen 

Sportschützin Jolyn Beer (l.) vom SV Loch-
tum hat bei der WM in Südkorea drei Mal 
Gold und einmal Silber gewonnen. Melissa 
Ruschel aus dem LOTTO Sportinternat be-
legte in ihren Einzel-Disziplinen die Plätze 23 
und 16. Vanessa Seeger holte mit der Luftpis-
tole Rang 6 und Rang 16.

Foto: Deutscher Schützenbund

Sportabzeichen 

Zidane CJ Cawaseb, FWDler beim SSB Göt-
tingen, hat sein Sportabzeichen in Gold abge-
legt. Der Namibier nimmt an dem weltwärts-
Programm „Süd-Nord“ teil und ist für ein 
Jahr in Deutschland.
Weblink: www.weltwaerts.de

Foto: SSB Göttingen

Kontinuität 

Das bisherige Präsidium des Deutschen 
Sportlehrerverbands (DSLV) wurde komplett 
wiedergewählt. Für weitere drei Jahre im Amt 
bleiben Präsident Michael Fahlenbock sowie 
die Vizepräsidenten Kerstin Natter, Helge 
Streubel, Martin Holzweg, Dr. Daniel Möllen-
beck und Thomas Niewöhner.

Foto: DSLV

AUSGEZEICHNET ERFOLGE WER BLEIBT?

Neuer Vorstand 

Der KSB Lüneburg hat einen neuen Vorstand. 
Gewählt wurden Jan Dünsing, Kjeld Döring, 
Anke Frommann, Holger Wozny, Susanne 
Pöss, Christian Röhling und Tanja Bartmann.

Foto: KSB Lüneburg
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Frauensporttag 

459 Frauen haben am Frauensporttag des Re-
gionssportbundes Hannover teilgenommen. 
Der „Probiertag“ fand zum 13. Mal statt. 
Weblink: www.rsbhannover.de/frauensporttag

Foto: RSB Hannover 

Tag des Kinderturnens 

Vom 9. -11. November können Kinder von 3-7 
Jahren in den niedersächsischen Vereinen die 
Vielfalt des Kinderturnens kennenlernen. 
Weblink: www.dtb.de/offensive-kinderturnen/tag-
des-kinderturnens/

Foto: DTB

Mitgliederversammlung 

Am 27. Oktober findet die erste Mitgliederver-
sammlung des Tennisverbandes Niedersach-
sen nach der Fusion zum Tennisverband Nie-
dersachsen Bremen statt. Für einen Vortrag 
wird 96-Präsident Martin Kind erwartet.

Foto: TNB

WAS WAR?

Kooperation 

Die Akademie des Sports baut sein regiona-
les Partner-Netzwerk mit Sportbünden aus. 
Nach Emsland und Cloppenburg hat nun 
auch der KSB Grafschaft-Bentheim eine Ko-
operation zur Durchführung von Akademie-
Veranstaltungen vor Ort abgeschlossen. 

@ khsteinmann@akademie.lsb-nds.de

Foto: LSB

Sportivationstag 

450 junge Sportlerinnen und Sportler haben 
am Sportivationstag beim KSB Göttingen-
Osterode im Jahnstadion in Osterode teilge-
nommen.

@ Nicola Böhlke, boehlke@bsn-ev.de

Foto: KSB Göttingen-Osterode

Tennis-Convention 2018 

Der Tennisverband Niedersachsen Bremen 
lädt am 3. November zur dritten Covention 
für Ehrenamtliche, Trainer und Tennisinteres-
sierte in Bad Salzdetfurth ein.
Weblink: www.tnb-tennis.de/bildung

Foto: TNB

Alkoholfrei 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) hat die Aktion „ Alkoholfrei 
Sport genießen“ gestartet und ruft alle Ver-
eine auf, sich daran zu beteiligen
Weblink: www.alkoholfrei-sport-geniessen.de

Foto: BZgA 

Sportgutscheine 

Der SSB Braunschweig hat zum 7. Mal 
„Sportgutscheine für Erstklässler“ verteilt. 
Damit können die Schulanfänger kostenlos 
Sportarten in den lokalen Vereinen testen.  

Foto: SSB Braunschweig

WAS LÄUFT?

WAS KOMMT?

Neuer Vorsitzender 

Michael S. Langer wurde zum neuen Vorsit-
zender der Ständigen Konferenz der Landes-
fachverbände gewählt. Er ist damit zugleich 
neues Mitglied im LSB-Präsidium.

Foto: Deutscher Schachbund

WER KOMMT?
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International 

Der Tischtennis-Verband Niedersachsen hat 
an der Akademie des Sports am Standort 
Hannover einen internationalen Lehrgang 
ausgerichtet. Zu Gast waren Nachwuchsport-
lerinnen und -sportler aus Dänemark, Tsche-
chien, der Slowakei und Weißrussland.

Foto: LSB

Selbstverteidigung 

Die Rollstuhlsportgemeinschaft Langenha-
gen hat einen Workshop zum Thema Selbst-
verteidigung für Kinder und Jugendliche im 
Rollstuhl durchgeführt. Leiter des Kurses war 
Nils Thate von der „Organisation Für Effek-
tive Selbstverteidigung“ (OFES).

Foto: RSG Langenhagen 

Strukturgespräch 

Das Strukturgespräch 2018 für die Sportart 
Kunstturnen männlich im Rahmen des LSB-
Leistungssportkonzeptes 2020 hat stattge-
funden. Insgesamt werden in diesem Jahr 
Gespräche für 16 Sportarten geführt. 
Weblink: www.lsb-niedersachsen.de/strukturge-
spraeche

Foto: LSB

Partnerschaft 

Eine Judo-Delegation aus Tokushima war 
auf Einladung des Niedersächsischen Judo-
Verbandes zu Gast in Niedersachsen. Die 
Sportler nahmen unter anderem am Kader-
training der U15/18 teil. Der Aufenthalt fand 
im Rahmen der Sportpartnerschaft des LSB 
mit der Präfektur Tokushima statt. 

Foto: LSB

Dojo 

Auf dem Campus der Polizeiakademie Nie-
dersachsen wurde der Neubau des Dojos 
offiziell eingeweiht. In dem Trainingsraum 
für japanische Kampfkünste haben die Stu-
dierenden ab sofort die Möglichkeit, ihre Ab-
wehr- und Zugriffstechniken zu verbessern. 

Foto: Polizeiakademie Niedersachsen

Inklusive Sportwochen 

Die Landeshauptstadt Hannover hat unter 
dem Motto „Das Gemeinsame bewegt“ in-
klusive Sportwochen durchgeführt. Vom 7. bis 
28. September gab es zahlreiche kostenlose 
Bewegungsangebote, Infoveranstaltungen 
und Führungen zum Thema Inklusion. 

Foto: Landeshauptstadt Hannover

Dankeschön 

Der LSB hat Partner und Förderer zu einem 
Abend in das Schloss Marienburg eingela-
den. Das Sponsorentreffen vor historischer 
Kulisse war ein Dankeschön für langjährige 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Foto: LSB

Neue Struktur 

Die Stützpunkttrainer des Tischtennis-Ver-
bandes Niedersachsen haben sich zu einem 
Austausch in Hannover getroffen. Ziel ist 
eine Neustrukturierung des Leistungssport-
bereichs.

Foto: Oliver Stamler

Relaunch 

Die Wettbewerbe Jugend trainiert für Olympia 
und Jugend trainiert für Paralympics sind ab 
sofort auf einer gemeinsamen Webseite zu 
finden. So sollen beide Wettbewerbe noch 
enger zusammenrücken. 
Weblink: www.jugendtrainiert.com

Foto: Deutsche Schulsportstiftung
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Sport und Kunst in Niedersachsen
Die Relevanz von Sport für die Gesellschaft dokumentieren auch Sport-Kunst-
werke im öffentlichen Raum in Niedersachsen.  
Das LSB-Magazin startet in dieser Ausgabe mit einem Beitrag von Prof. Dr. Dr. 
Bernd Wedemeyer-Kolwe (l.) über die Darstellung des Sportmosaik von  
Eduard Bargheer an der HDI-Arena in Hannover.

1962/63 schuf der Hamburger Maler Eduard  
Bargheer (1901-1979) im Auftrag der 
Stadt Hannover das 200qm große Mosaik 
„Der Sport“ für eine Turnhallen-Außen-
wand am damaligen Niedersachsenstadion 
in Hannover. Das Mosaik ist nicht nur eines 
der größten von Bargheer geschaffenen 
Mosaiken, sondern eines der größten Mo-
saike in Europa überhaupt. Aber auch in 
rein künstlerischer Hinsicht gilt das Werk 
als eine außerordentliche Leistung; es zählt 
zu den bedeutendsten Mosaikwerken des 
staatlichen „Kunst am Bau“-Programms der 
bundesrepublikanischen Nachkriegsmo-
derne. Nach der Privatisierung des Stadi-
ons, das im Rahmen des Besitzerwechsels 
nun AWD-Arena heißt, geriet das Mosaik 
1999 in Gefahr, den Umbauplänen zum 
Opfer zu fallen. Es wurde schließlich in 
Gänze abgebaut und neben dem Südein-
gang der AWD-Arena, mit einem Unterbau 
versehen, im Original wieder aufgebaut 
(Translozierung). Am 27. April 2006 wurde 
der neue Standort durch den damaligen 

Oberbürgermeister 
Herbert Schmalstieg 
feierlich eingeweiht. 
Das Bargheer-Mosaik 
befindet sich dabei in 
guter Nachbarschaft. 
Gleich um die Ecke, 
am Hauptgebäude 
des LandesSport-
Bundes Niedersach-
sen, steht die 1956 
geschaffene und 
1958 aufgestellte 
Sportskulptur des 
Bildhauers Gerhard 
Marcks (1889-1981), 
„Staffelläufer“. 

Kunst im Sport und Sport in der Kunst: Das 
ist ein Themenfeld, das seit den antiken 
Olympischen Spielen in Griechenland 
bzw. seit deren Rezeption ab dem späten 
19. Jahrhundert und der Einführung mo-
derner Olympischer Spiele durch Pierre 

de Coubertin immer wieder aufgegriffen 
wird und das bis heute eine zahlreiche 
Literatur gefunden hat. Haben Künstler 
bei der Gestaltung ihrer Werke immer 
wieder auf Sportmotive zurückgegriffen, 
so hat sich der Sport ebenfalls gern der 
künstlerischen Umsetzung und Interpre-
tation der Bewegungskulturen und der 
sportlichen Körper bedient. In der Lite-
ratur zum und um den Sport und auch in 
der sporthistorischen Forschung fand das 
Thema Sport und Kunst unter politischen, 
ästhetischen, kulturellen, medizinischen 
und historischen Vorzeichen immer wieder 
Beachtung.  Gerade die Klassische Moderne 
und die zeitgenössische Kunst von Henri 
Rousseaus Fußballspieler (1908) bis weit 
über die Plakatentwürfe von Horst Antes 
für die Olympischen Spiele 1972 hinaus in 
die Gegenwart waren und sind der Sport 
und der sportliche Körper immer wieder 
große Themen der vielfältigen Strömungen 
moderner Kunst.  

Foto: LSB

Foto: LSB

Foto: privat
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Wenn der damals in Kunstkreisen durchaus 
beachtete Maler Eduard Bargheer 1962 den 
Auftrag zur Anfertigung eines öffentlichen 
Kunstwerks mit Sportmotiven erhalten hat, 
so ist dies hinsichtlich Künstler und Motiv 
kein Zufall gewesen, obwohl Bargheer 
damals nicht die erste Wahl war, sondern 
der französische Maler Fernand Leger 
(1881-1955), der vom Kubismus her kam, 
ursprünglich den Auftrag erhalten sollte. 
Denn gerade in den ersten Jahrzehnten 
nach dem Zweiten Weltkrieg war das 
Thema Sport in der Kunst bzw. in der Kunst 
im öffentlichen Raum ein relativ verbrei-
tetes Phänomen, wenn es auch nicht ohne 
ideologische Vorbelastungen war. Wurde 
in den 1920er Jahren relativ unbefangen 
in allen möglichen Kunstrichtungen – und 
dies ging vom Spätexpressionismus über 
Neue Sachlichkeit und Bauhaus bis hin zum 
Naturalismus – mit Sportmotiven gearbeitet, 
so erhielt das Sujet im Nationalsozialismus, 
gerade auch was die bildhauerische Ausge-
staltung des Olympiageländes in Berlin mit 
politisch motivierten Monumentalsport-
skulpturen anging, einen bedrohlichen 
gewalttätigen Ton, den es nach 1945 tun-
lichst zu vermeiden galt. Nach 1945 ver-
suchte man daher auch in der öffentlichen 
Wandgestaltung, sich jedweder politischen 
Aussage zu enthalten und griff daher lieber 
nach Motiven, die angeblich überzeitliche 
Normen und Werte vermittelten und ver-
band sie gleichzeitig mit der Moderne, die 
Fortschritt, Leistung und Geschwindigkeit 
verpflichtet war. Zwar wurde auch hier eine 
Mischung aus antiker Überzeitlichkeit und 
sportlicher Moderne bevorzugt, die Motive 
wurden jedoch entpolitisiert, harmonisiert 
und dem neuen Zeitgeist angeglichen.

Als Künstler für eine derartige neue Ge-
staltung kamen dabei vor allem diejenigen 
Maler und Bildhauer in Frage, die das 
„Dritte Reich“ entweder unbelastet über-
standen hatten oder sogar politisch verfolgt 
worden sind und die zudem noch einen 
relativ dekorativen gegenständlichen Stil 
bevorzugten, die sie von der zeitgleichen 
gegenstandslosen Malerei wie etwa des 
Abstrakten Expressionismus oder des In-
formels unterschied. Genau dieser Kreis 
jedoch blieb in den 1950er und 1960er 
Jahren relativ übersichtlich, denn zu dieser 
Zeit war im Gegenteil die international 
agierende gegenstandslose Malerei kultu-
rell eindeutig en Vogue, bis ihr Stil ab der 
Mitte der 1960er Jahren als angeblich be-

liebige „moderne Gardinendekoration“ her-
abgewürdigt wurde und durch die Pop-Art 
endgültig abgelöst werden sollte. Hingegen 
standen jene traditionell eingestellten 
gegenständlich arbeitenden Maler, die als 
Nachwuchsgeneration, als „verschollene 
Generation“, vor 1933 ihr Metier gelernt 
hatten, aber durch den politischen Bruch 
zwischen 1933 und 1945 nicht zum Zuge 
gekommen waren, nach 1945 weit weniger  
im Vordergrund der zeitgenössischen 
Kunstströmungen und der Öffentlichkeit. 
Etliche waren nur einem kleineren kunst-
interessierten, zumeist konservativen 
Publikum bekannt und wurden lediglich 
in lokalen Kunstvereinen ausgestellt. Wäh-
rend einige von ihnen durchaus anerkannt 
waren, erreichten etliche erst viel später ih-
ren Durchbruch, andere dagegen schafften 
ihn zumindest zu Lebzeiten nie. 

Gilles, Frank und Bargheer

Diejenigen gegenständlich arbeitenden 
Maler, die einer klassischen Antikenrezep-
tion frönten und die traditionsgemäß einen 
auch geographischen Hang zum europäi-
schen Süden besaßen, wo sie angeblich ver-
lorengegangene Paradiese hofften wieder-
zufinden, und die in ihre Antikenrezeption 
gleichzeitig auch klassische Sportmotive 
im Sinne der üblichen Rezeption antiker 
olympischer Leibesübung aufnahmen, las-
sen sich für die 1950er und 1960er Jahre 
an den Fingern einer Hand abzählen. Zu 
diesen, schon vor 1945 arbeitenden Künst-
lern, die sich als „heimliche Klassizisten“ 
bezeichneten und sich untereinander auch 
kannten, gehörten etwa Werner Gilles 
(1894-1961) und Edvard Frank (1909-
1972), die älteren Maler Hans Purrmann 
(1880-1966) und Max Peiffer Watenphul 
(1896-1976), daneben vielleicht noch 
Werner Heldt (1904-1954), und eben auch 
Eduard Bargheer. Während Edvard Frank 
dabei immer wieder lange Studienfahrten 
in die Türkei und nach Italien und Grie-
chenland unternahm, und Werner Heldt 
zeitweilig nach 1933 auf Mallorca lebte 
und 1954 während eines Kurzbesuches auf 
Ischia starb, verbrachten Gilles und Bar-
gheer die Frühlings- und Sommermonate 
regelmäßig auf Ischia; einer Insel, die den 
Antikenphantasien etlicher Künstler entge-
genkam, die aber auch einen so selbstiro-
nischen und kritischen Schriftsteller wie 
Truman Capote aufs Höchste zu faszinieren 

vermochte: „Schon als (das Schiff) in die 
Hafenbucht von Porto d’Ischia einlief und 
wir die blässlich blätternden Eiscremefar-
ben der Häuser an der Uferstraße sahen, 
fühlten wir uns eigenartig zu Hause“, no-
tierte er 1949. 

Diese kleine Gruppe gegenständlich malen-
der, bekennender „Klassizisten“ hatte ne-
ben ihrer Malvorstellung und ihrem Hang 
zum „klassischen Süden“ Europas noch ei-
niges andere gemeinsam: Sie erhielten ihre 
Ausbildung im wesentlichen in der Weima-
rer Republik, wo sie vereinzelt bereits Er-
folge feiern konnten. Und einige von ihnen 
hatten sich schon mit öffentlicher Mosaik- 
und Wandmalerei befasst und sollten es 
nach 1945 wieder tun. Zudem hatten sie 
alle nach 1933 mehr oder weniger Schwie-
rigkeiten mit dem NS-Regime gehabt; 
sie waren deshalb nach 1945 akzeptierte 
Garanten für ideologiefreie „reine“ Malerei 
und konnten daher auch entsprechende 
staatliche Aufträge erhalten. Gilles, Peiffer 
Watenphul und Purrmann hatten nach 
1933 zum Teil Ausstellungsverbot erhalten, 
und ihre Werke wurden in der NS-Ausstel-
lung zur „Entarteten Kunst“ 1937 gezeigt. 
Dies war mit ein Grund, weshalb sie schon 
in den 1930er Jahren „innerlich emigrierten“ 
und viel Zeit in den Mittelmeerländern ver-
brachten. Werner Heldt war sogar zeitwei-
lig nach Mallorca geflüchtet, bis die Macht-
übernahme durch das Franco-Regime 1936 
ihn zur Rückkehr zwang. Der jüngere, zum 
Kriegsdienst eingezogene Maler Edvard 
Frank dagegen hatte im letzten Kriegsjahr 
seine Bilder versteckt, war aus der Armee  
desertiert und verbarg sich bis zum Kriegs-
ende in seinem Heimatort. Ab 1940 stieß 
dann auch Eduard Bargheer, dessen 1928 
in der Hamburger Fritz-Schumacher-Schule  
angefertigtes Wandbild 1936 von misslie-
bigen regionalen NS-Machthabern drohte, 
zerstört zu werden, zu diesem (inneren) 
„Emigrations„-Kreis und flüchtete – auch 
mental – in den Mittelmeerraum. 

„Klassizisten“ wie Gilles, Frank und Bar-
gheer blieben auch nach 1945 konsequent 
ihren Sujets und Motiven treu, und auf-
grund ihres traditionellen Antikenbezugs 
und ihrer Sozialisation in der sport- und 
körperbegeisterten Weimarer Republik 
kreisten etliche ihrer Bilder direkt und 
indirekt immer wieder um Sport- und 
Körperthemen, sei es, dass man den Kör-
pern ihrer „südlichen Fischer“ die anti-
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ken olympischen Vorbilder ansah, sei es, 
dass sie direkt Sport- und Sportlermotive 
malten. Immer wieder tauchen moderne 
Schwimmer, Ballspieler, Fahrradfahrer 
oder Eishockeyspieler auf den Bildern auf, 
und regelmäßig – auch in der Druckgra-
phik – wurden antike olympische Athleten, 
antike Sportwettkämpfe wie Wagenrennen 
oder auch die antiken Sportstätten selbst 
zu den bevorzugten Themen gewählt. Da-
bei waren es vor allem Edvard Frank und 
Eduard Bargheer, die nach 1945 verstärkt 
Aufträge für Wandbilder an und in öffent-
lichen Gebäuden wie Schulen, Sparkassen, 
Akademien, Verwaltungs- und Regierungs-
gebäuden oder in öffentlicher Hand be-
findlichen Schlösser erhielten, und die sie 
überwiegend mit – „politisch korrekten“ – 
antikisierenden und/oder sportlichen bzw. 
körperorientierten Themen ausstatteten, 
die allgemeinen ästhetischen Prinzipien 
gehorchten und die die Brutalität der An-
tikendarstellungen der NS-Zeit vergessen 
halfen. 

Kunst am Bau

Dass dazu gerade in den 1950er und frü-
hen 1960er Jahren so viele öffentliche 
Wandbilder und Mosaiken entstanden, 
die nicht nur von lokalen, sondern auch 
von überregional anerkannten Künst-
lern angefertigt worden waren, hatte mit 
dem staatlichen Förderprogramm „Kunst 
am Bau“ zu tun. Seit den 1920er Jahren 
wurden aus unterschiedlichen kulturpo-
litischen Gründen auch in Deutschland 
staatliche Künstlerförderungen ins Leben 
gerufen, die die Notwendigkeit öffentlicher 
Künstlerförderung mit dem vielfach artiku-
lierten Wunsch nach Kunstwerken an und 
in öffentlichen Bauten verkoppelt hatten. 
Ein populäres internationales Beispiel 
dürfte das Wandbild „Sturz des Ikarus“ in 
der UNESCO-Halle in Paris sein, das Pablo 
Picasso 1958 angefertigt hatte. Ging es 
dabei in der Weimarer Republik noch um 
die öffentliche Unterstützung autonomer 
Künstler und ihrer freien Kunstgestaltung, 
so wurde das „Kunst am Bau“-Programm 
nach 1933 zu einem Instrument staatli-
cher Kunstlenkung und der politischen 
Indienstnahme von Künstlern durch das 
nationalsozialistische Regime. Das nach 
1945 anhaltende Bedürfnis nach öffentlich 
installierter Kunst führte dann schließlich 
zu einer „modifizierten Wiederaufnahme 

der in der Weimarer Republik entwickelten 
Konzepte“. Die neu gefassten Verordnun-
gen, die auf Länderebene und von den 
Gemeinden umgesetzt wurden, sahen bei 
staatlichen Neubauten – oder im entspre-
chenden Zusammenhang – einen gewis-
sen Prozentsatz  der Bausumme für die 
Ausführung von Kunstwerken am Bau vor, 
die durch Künstler des jeweiligen Bundes-
landes ausgeführt werden sollten. Ab den 
1960er Jahren geriet das Konzept jedoch in 
eine Krise. Zum einen bemängelte man den 
nur geringen Architekturbezug mancher 
nachträglich hinzugefügter Wandgestal-
tung, zum zweiten kritisierte man eine 
angeblich of mangelnde künstlerische Qua-
lität der ausgeführten Arbeiten, und zum 
dritten beklagte man die Beschränkung 
auf lokale Künstler und eine „Abkoppelung 
von der internationalen Kunstentwicklung“ 
sowie – auf der anderen Seite – die Neigung 
zu einem „Protektionismus der die Aufträge 
vergebener Gremien“. Außerdem konnten 
neuere Richtungen in der Kunstgestal-
tung oft nicht mehr befriedigend mit der 
neuen Architektur verkoppelt werden, so 
dass die traditionellen Wandgestaltungen 
nicht mehr zu den aktuellen Bauvorhaben 
passten. Die Folge war eine Ausweitung 
des „Kunst am Bau“-Programms zum Pro-
gramm „Kunst im öffentlichen Raum“, das 
nicht mehr an spezifische Bauten und auch 
nicht mehr an regionale Künstler gebunden 
war. Auch aus diesem Grund kam die tradi-
tionelle Wandgestaltung – wie sie von Bar-
gheer oder Frank vertreten wurde – in den 
1960er Jahren allmählich zum Erliegen.     

Eduard Bargheer war nicht nur aufgrund 
seiner künstlerischen und thematischen 
Richtung einer der Favoriten für das ge-
plante Hannoversche Sportmosaik; er 
hatte bereits auch schon Mosaiken mit 
Sportmotiven geschaffen und war damit 
ausgesprochen vertraut. Im Frühjahr 1962 
begann der sportbegeisterte Bargheer 
mit einem Sportmosaik für die damalige 
Volksschule Hamburg-Bahrenfeld – die 
heutige Grundschule – , das mit Motiven 
wie Läufern, Ballspielern und Fahrrad-
fahrern und der recht geringen Größe von 
2,10 x 5,04 Metern im Rückblick wie eine 
Fingerübung zum ebenfalls 1962 begonne-
nen großen hannoverschen Sportmosaik 
wirkt.  Bargheer wurde ab 1953 immer 
wieder in der Kestner-Gesellschaft, das 
schon damals national einen ausgespro-
chen guten Ruf besaß, und im Kunstverein 

Hannover ausgestellt, und es gab entspre-
chende Ausstellungskataloge. Zudem war 
der Hannoversche Schokoladenfabrikant 
und Kunstsammler Dr. Bernhard Spren-
gel (1899-1985) mit Bargheer persönlich 
bekannt und besaß auch Werke von ihm. 
Und auch die führenden Kunstgalerien in 
Hannover konnten Bilder von Bargheer 
anbieten. 

Dennoch war die Wahl des eher nur natio-
nal bekannten Bargheers anfangs schwie-
rig. Die hing unter anderem mit der promi-
nent besetzten Kunstszene Hannovers und 
dem Anspruch der Stadt als internationales 
Sport- und Kulturzentrum zusammen. Mit 
dem Sammler und Mäzen Dr. Bernhard 
Sprengel, dem bekannten Kunsthistoriker 
Dr. Alfred Hentzen (1902-1985), der in den 
1950er Jahren Kustos der Kestner-Gesell-
schaft und Direktor des Kestner-Museums 
war, mit seinem Nachfolger, dem interna-
tional agierenden Kunsthistoriker Dr. Wer-
ner Schmalenbach (1920-2010), der einer 
der führenden deutschen Kunstexperten 
war, und mit wiederum dessen Nachfolger 
ab 1963, Dr. Wieland Schmied (geb. 1929), 
verfügte die Stadt über Persönlichkeiten, 
die eher in internationalen Kategorien 
dachten und die zudem – das gilt besonders 
für Schmalenbach, obwohl er 1959 schon 
einmal eine Einleitung zu einem Bargheer-
Katalog verfasst hatte – eher dem internati-
onalen Abstrakten Expressionismus als der 
deutschen zeitgenössischen gegenständli-
chen Malerei verpflichtet waren.  Und auch 
als Sportstadt sah sich Hannover eher auf 
internationalem als auf nationalem Niveau. 
Immerhin war das 1954 eingeweihte Nie-
dersachsenstadion mit über 86.000 Plätzen 
die zweitgrößte Sportstätte Deutschlands 
und repräsentierte den Hannoverschen An-
spruch als internationale Sportstadt. 

Tatsächlich richtete man den Blick zunächst 
auf die internationale Ebene. Sowohl der 
damalige Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht 
(1910-1999) und der Architekt des Sta-
dions, Heinz Goesmann, als auch Alfred 
Hentzen von der Kestner-Gesellschaft 
plädierten 1954 für eine geographisch 
weiträumige Lösung. So sollte die für eine 
künstlerische Gestaltung mit Sportmotiven 
ausdrücklich freigehaltene Turnhallen-
wand am Niedersachsenstadion von einem 
international bekannten Künstler gestaltet 
werden. In die engere Wahl kamen damals 
der Bildhauer Henry Moore (1898-1986) 
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und der Maler Fernand Leger. Moore sagte 
aus Termingründen ab, Leger jedoch war 
nicht abgeneigt, zumal ihn die Hannover-
sche Kunstszene kannte und unterstützte. 
Er kam nach Hannover und liefert auch 
erste Entwürfe ab, jedoch starb er über-
raschend im August 1955. Trotz des nun 
folgenden Engagements von Sprengel und 
Schmalenbach, die an dem Entwurf von Leger  
festhielten, scheiterte die ganze Sache 
schließlich an finanziellen und juristischen 
Komplikationen, die sich aus dem Tod von 
Leger und den nun erhöhten finanziellen 
Forderungen seiner Witwe ergaben. Als 
Alternativen schlug Schmalenbach die ge-
genstandslosen französischen Maler Alfred 
Manessier (1911-1993) und Jean Bazaine 
(1904-2001) sowie Juan Miro (1893-1983) 
und auch Ernst Wilhelm Nay (1902-1968) 
vor, womit er den damals vorherrschenden 
Kunstgeschmack hin zur abstraktem Malerei 
repräsentierte. 

Sport-Mosaiken

Es war schließlich Sprengel, der einen ganz 
anderen Weg betrat und den ihm persön-
lich bekannten Maler Eduard Bargheer aus 
Hamburg vorschlug, der zwar nicht den in-
ternationalen Rang von Miro oder May be-
saß, aber in Hannover bekannt war, selbst 
schon (Sport)Mosaiken gefertigt hatte und 
auch finanziell eine günstigere Lösung 
schien als die von Schmalenbach vorge-
schlagenen Künstler. Bargheers Entwürfe 
spiegelten zwar mit seinem pastellfarbigen 
kleinflächigen formreduzierten leichten 
Stil, der auch hier wieder seine typische 
Auffassung von „Mittelmeeratmosphäre“ 
transportierte, seine eigene Technik und 
sein inhaltliches und gestalterisches Re-
pertoire wider, er fügte aber etliche Motive 
des olympischen Sportgedankens in seine 
Kartons ein und bereicherte sie noch um 
Eindrücke, die er aus dem Studium antiker 
Wandmalereien, Vasen und Reliefs gewon-
nen hatte. 

Das reine Glasmosaik verfügt über eine 
Hintergrundnetzstruktur und enthält 
etliche nebeneinander zu lesende gegen-
sätzliche Sportszenen, die aber über die 
einzelnen Bewegungsabläufe harmonisch 
miteinander verknüpft sind. Die linke Seite 
zeigt einen Ballspieler, einen Fahrradfahrer,  
zwei Ringer und einen Zuschauer, in der  
Mitte bewegt sich eine Gruppe von Fußball-

spielern und rechts sind Läufer zu sehen. 
Die Gegenständlichkeit der Figuren erhält 
durch die Hervorhebung der Konturen 
eine gewisse Stilisierung. wobei die Ver-
einfachung auf antike Vasen- und Wand-
malereien Bezug nimmt. Alle Figuren sind 
männlich, jedoch entsteht durch die spie-
lerische leichte Umsetzung kein leistungs-
sportlicher Eindruck. Die ganze Szenerie 
wirkt heiter, leicht, sonnendurchflutet und 
farbig und assoziiert die damals kulturell 
und gesellschaftlich stark idealisierte 
griechische Antike und die griechischen 
Olympischen Spiele, die zu jener Zeit – 
im Gegensatz zum negativ aufgefassten 
römischen Zirkus mit dem damals stark 
kritisierten „Berufssport“ – durchaus noch 
im deutschen Bildungsbürgertum und zum 
Teil auch noch in der Sportphilosophie 
verbreitet gewesen waren. Aber schon für 
die damalige Zeit der frühen 1960er Jahre 
erscheint diese großflächige Idealisierung 
der Antike und des Mittelmeerraumes, die 
eher den 1950er als den 1960er Jahren ver-
pflichtet ist, zumindest in einer norddeut-
schen Großstadt möglicherweise etwas fehl 
am Platz.    

In Hannover selbst wurde das Mosaik im 
Ganzen doch recht verhalten aufgenom-
men, zumal Bargheer im Vergleich zum 
internationalen Fernand Leger deutlich 
abfiel. Obwohl die Bilder Bargheers in der 
Folge bis etwa 1964 in Hannover auf einigen  
Ausstellungen zu sehen waren, auch im 
Sprengel-Museum vertreten sind und in der  
Kunstszene in Hannover durchaus Liebhaber  
gefunden haben, die sich auch editorisch 
mit seinen Graphiken befassten, lag der da-
malige Sammelschwerpunkt des Museums 
eher auf Leger. 

In den späten 1990er Jahren gefährdete die 
Privatisierung und der damit verbundene 
Umbau des Niedersachsenstadions den Er-
halt des Mosaiks, da die Turnhallenwand, 
auf der das Mosaik befestigt war, abgerissen  
werden sollte. Aufgrund verschiedener Ini-
tiativen der Bargheer-Nachlassverwaltung, 
des Niedersächsischen Landesamtes für 
Denkmalpflege und der Denkmalpflege der 
Stadt Hannover konnte das Mosaik 2003 
unter Denkmalschutz gestellt werden. 
Dabei erklärte sich der Investor des nun 
AWD-Arena genannten Niedersachsensta-
dions bereit, die Kosten für die notwendig 
gewordene Translozierung des Mosaiks zu 
übernehmen. Am 27. April 2006 konnte 

das Mosaik schließlich an seinem neuen 
Platz eingeweiht werden. Dabei wurde 
deutlich, dass das Mosaik künstlerisch zwar 
äußerst zeittypisch für die 1950er Jahre 
ist, sich aber durch den zeitlichen Abstand 
und die idealistische Unbekümmertheit 
der Darstellung wiederum eine gewisse 
zeitlose Transparenz erhalten konnte: „Auf-
grund seiner Geschichte und seiner künst-
lerischen Aussage (ist das Mosaik heute) zu 
einem Bestandteil der kulturellen Identität 
der Stadt Hannover geworden“.  

Prof. Dr. Bernd Wedemeyer-Kolwe
Geschäftsführer Niedersächsisches Institut 
für Sportgeschichte

Aufruf
Auch in Ihrer Gemeinde gibt es ein Sport-
Kunstwerk? Gern berichten wir darüber. 
Bitte melden Sie sich in der Redaktion: 

✆@
0511 1268-221 oder 
presse@lsb-niedersachsen.de
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Der aktuelle Deutsche Wasserballmeister  
der U 16, White SharksHannover, be-
reiste im Juli 2018 drei Wochen lang 
die Westküste der USA und realisierte 
sich damit einen Traum. Das Team 
hatte sich den stärksten kalifornischen 
Mannschaften als Partner zur Vorbe-
reitung auf die US-Meisterschaften 
angeboten. Trainer Michael Bartels: 
„Wir spielten häufig zwei Spiele pro 
Tag an unterschiedlichen Orten. 19 
knappen Siegen stand eine Niederlage 
gegenüber. Wir haben uns überall sehr 
willkommen gefühlt und Freunde ge-
wonnen.“

Damit war das Trainingslager in den 
USA ein voller Erfolg. „Das sportliche 
Gesamtergebnis liegt gut über meinen 
Erwartungen und die Jungs haben 

Deutschland in jeder Welse gut vertre-
ten. Wir sind hier willkommen!“, resü-
mierte Michael Bartels.

Nach den vielen Trainingsspielen gab 
es zum Ende einen wahren Härtetest. 
Ein 16-Mannschaften Turnier für U18 
(und einige U16 Mannschaften) in 
dem die White Sharks einen guten 5ten 
Platz erreichen konnten. Im Verlauf des 
Turniers musste man sich lediglich im 
ersten Spiel mit einem Tor gegen den 
späteren Sieger, den San Diego Shores, 
geschlagen geben.

Auch wenn der Wasserball bei dieser 
Reise ganz klar im Vordergrund stand, 
boten Ausflüge nach Las Vegas, in den 
Joshua-Tree-Nationalpark und die 
Besichtigung des Flugzeugträgers Mid-

way in San Diego eine willkommene 
Abwechslung für die Sportler.

Nach der Rückkehr nach Hannover gab 
es für 13 Sharks aber keine Zeit zur Er-
holung. Die Spieler nahmen direkt an 
Vorbereitungslehrgängen der U15- und 
U17-Nationalmannschaften teil. Ein-
gespielt waren die Jungs in jedem Fall. 
Nun wird die neue Saison zeigen, was 
die Kalifornientour jedem Einzelnen 
gebracht hat.

✆✉
Clemens Kurek
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 
Tel. 0511/999 873 52
clemens.kurek@lotto-sport-stiftung.de
www.lotto-sport-stiftung.de

Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung ist eine selbstständige 
Stiftung bürgerlichen Rechts des Landes Niedersachsen. Sie wurde 
2009 errichtet. Das Fördergebiet der Stiftung umfasst das gesamte 
Bundesland Niedersachsen. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung:
– 	des Sports, insbesondere des Breiten-, Leistungs- und Nachwuchs-

sports
– 	der Integration insbesondere von Zugewanderten und Menschen 

mit Migrationshintergrund                             www.lotto-sport-stiftung.de

White Sharks California Summer Tour 2018

Fotos (2): White Sharks Hannover
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Wann können Mitglieder eine geheime Abstimmung verlangen?
Die Frage, ob in der Mitgliederversamm-
lung Anspruch auf eine geheime Abstim-
mung besteht, taucht nicht selten auf. Trifft 
die Satzung dazu keine Regelung, können 
einzelne Mitglieder nur im Ausnahmefall 
eine geheime Abstimmung verlangen. 
Das stellt das Oberlandesgericht (OLG) 
Frankfurt klar (Urteil vom 6.07.2018, 3 U 
22/17).

Ein Verein, in dem viele bekannte Persönlich- 
keiten aus Politik und Wirtschaft der Stadt 
Mitglied waren und der bisher grundsätz-
lich nur Männern zugänglich war, wollte 
sich per Satzungsänderung auch für Frauen 
öffnen. Der Antrag eines Mitglieds, die Ab-
stimmung darüber geheim durchzuführen, 
wurde von der Versammlungsmehrheit 
abgelehnt.
Nachdem der Beschluss über die Satzungs-
änderung eine Mehrheit fand, wollte ein 
Mitglied die Unwirksamkeit des Beschlusses  

gerichtlich feststellen lassen. Es vertrat die 
Auffassung, durch die offene Abstimmung 
wurde Druck auf die Mitglieder ausgeübt, 
weil sie im Fall einer offenen Ablehnung 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Nach-
teile zu befürchten hätten. Das OLG wies 
die Klage des Mitglieds ab. 

Zunächst – so das OLG – richtet sich das  
Abstimmungsverfahren nach der Satzung  
oder – soweit vorhanden – einer Versamm-
lungsordnung. Finden sich dort keine 
Vorgaben, entscheidet der Versammlungs-
leiter. Er ist an eine Entscheidung der 
Mitgliederversammlung gebunden, wenn 
diese von einem Mitglied verlangt wird. 
Entscheidet sich die Versammlung aber für 
eine offene Abstimmung, hat ein einzelnes 
Mitglied regelmäßig keine Einspruchsmög-
lichkeit.
Das Abstimmungsverfahren muss aber 
sicherstellen, dass sich die Willensbildung 

möglichst ungehindert vollziehen kann. Die 
Verweigerung einer geheimen Abstimmung 
kann deswegen unzulässig sein, wenn die 
Offenlegung des Abstimmungsverhaltens 
eine unbeeinflusste Stimmabgabe behin-
dert. Das gilt aber nicht in jedem Fall und 
muss auch bezogen auf die Satzungszwe-
cke geklärt werden.

Der Willensbildungsprozess – so das OLG 
– erfolgt regelmäßig unter Druck und Ein-
flussnahme anderer Mitglieder und eventu-
ell auch der Öffentlichkeit. Dabei erkennt 
das Gericht an, dass dieser Druck bei der 
Frage nach der Zulassung von Frauen be-
sonders hoch ist, zumal es sich bei den Mit-
gliedern um Persönlichkeiten handelte, die 
in der Öffentlichkeit stehen und deswegen 
deutliche Kritik und sogar auch persönliche 
Nachteile befürchten mussten.

Private Haftung des Vorstands für Fördermittel?
Zuwendungen der öffentlichen Hand 
sind bei vielen Vereinen die größten 
Summen, die sie bewegen. Entsprechend 
gravierend wären die Folgen, wenn der  
Zuwendungsgeber wegen einer Mittel-
fehlverwendung Fördermittel zurück- 
fordert. Aber können dann auch Vor-
standsmitglieder privat in Haftung 
genommen werden? Ein Urteil des Ver-
waltungsgerichts (VG) Bremen stellt 
klar: Eine solche Inanspruchnahme von 
Vorstandsmitgliedern ist die Ausnahme 
(Urteil vom 22.03.2018, 5 K 343/17).

Ein Verein in Bremen hatte Fördermittel 
von der Senatsverwaltung erhalten. Der 
angestellte Verwaltungsleiter veruntreute 
Gelder, indem er ungerechtfertigte Gehalts- 
zahlungen an seine Ehefrau vornahm. 
Als der Verein keine hinreichenden Ver-
wendungsnachweise vorlegte und die 
Veruntreuung der Geldern offenbar wurde, 
widerrief die Senatsverwaltung den Zuwen- 
dungsvertrag und verlangte Fördermittel 
und Zinsen in Höhe von über 150.000 Euro 
zurück. Der Verein war mittlerweile zah-
lungsunfähig und hatte Insolvenzantrag 
gestellt. 

Die Senatsverwaltung nahm daraufhin 
die vier Vorstandmitglieder persönlich in 
Anspruch. Der Vorstand sei persönlich haft-
bar, weil er gegen die Grundsätze von Treu 
und Glauben verstoßen habe. Außerdem 
habe er seine Geschäftsführungspflichten 
verletzt. Damit greife auch die gesetzliche 
Haftung nach §§ 823 und 826 BGB (De-
likthaftung).
Dagegen klagte ein Vorstandsmitglied und 
bekam vor dem VG Recht. Das VG prüfte 
verschiedene denkbare Haftungsgründe 
und sah keine Grundlage für eine Durch-
griffshaftung.

Keine Durchgriffshaftung  
wegen Vermögensvermischung
Eine Durchgriffshaftung kommt in Betracht, 
wenn das Vermögen der Gesellschaft (Ver-
ein) und das Privatvermögen eines (fakti-
schen) Gesellschafters wegen Vermischung 
nicht hinreichend voneinander getrennt 
werden können.
Eine solche Verschleierung der Trennung 
des Vereinsvermögens vom Privatvermögen  
des Vorstandsmitglieds konnte das VG aber  
nicht erkennen. Eine unzureichende Buch- 
führung sei keine ausreichende Grundlage  

für eine Durchgriffshaftung. Haftungsgrund 
ist hier nämlich nicht die mangelhafte 
Buchführung. Es müsse eine „Vermögens-
vermischung“ vorliegen, die die Kapital-
schutzvorschriften missachtet und zu einer 
Unkontrollierbarkeit der Zahlungsvorgänge 
führt, bei der das Vermögen der Gesell-
schaft und des Gesellschafters nicht mehr 
unterschieden werden können.

Kein Rechtsformmissbrauch
Die Senatsverwaltung – so das VG – wusste 
um die Organisationsform des Zuwendungs-
empfängers als Idealverein und gewährte 
trotzdem Fördermittel. Da sich der Verein 
ausschließlich aus Projektfördermitteln 
finanzierte, musste ihr klar sein, dass sie 
das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des 
Vereins trägt.
Ein Rechtsformmissbrauch würde voraus-
setzen, dass der Verein als juristische Person 
rechtsmissbräuchlich vorgeschoben und 
damit gegen den Grundsatz von Treu und 
Glauben verstoßen wurde.

Nur erhebliche Organisationsmängel 
führen zur Haftung
Die unzureichende Organisation der Buch-
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führung und mangelnde Überwachung des 
eingesetzten Verwaltungsleiters reichten 
nicht aus, um ein Organisationsverschulden  
zu begründen.
Eine Durchgriffshaftung – so das VG – ver-
langt ein qualifiziert schuldhaftes Verhalten, 
das besonders schützenswerte Gläubiger-
interessen schädigt. Es fehlte aber nicht 
jegliche Organisation oder Kontrolle der 
Buchhaltung. Der Vorstand hatte die Über- 
weisungen des Verwaltungsleiters kontrolliert, 
die Veruntreuung war aber nicht ohne wei-
teres zu erkennen, weil die Lohnzahlungen 
als Sammelüberweisung erfolgten.

Keine gesetzliche Haftung
Auch für eine gesetzliche Haftung nach § 823  
BGB konnte das Gericht keine Grundlage 
erkennen. 
Es ergab sich auch keine sogenannte Organ- 
außenhaftung nach § 823 Abs. 1 BGB. Es 
fehlte dazu eine der dort genannten Rechts-

gutsverletzungen. Die Forderung der  
Senatsverwaltung stellte einen nicht ersatz- 
fähigen „reinen Vermögensschaden“ dar.
Auch einen Verstoß gegen Schutzgesetze 
nach § 823 Abs. 2 BGB konnte das Gericht 
nicht erkennen. In strafrechtlicher Hinsicht 
lag beim Vorstand weder Betrug noch Un-
treue vor. Ein entsprechendes Ermittlungs-
verfahren war von der Staatsanwaltschaft 
eingestellt worden.
Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäfts- 
führung besteht nach § 27 Abs. 3 BGB nur 
gegenüber dem Verein – nicht nach außen. 
Sie ist daher kein Schutzgesetz im Sinne 
des § 823 Abs. 2 BGB.

Haftung nur bei grober Pflichtverletzung
Das VG stellt aber auch klar, dass eine pri-
vate Haftung der Vorstandesmitglieder bei 
grober Pflichtverletzung durchaus in Frage 
kommt. Wenn der Vorstand seinen Buch-
führungs- und Kontrollpflichten aber im 

Wesentlichen nachkommt, fehlt dafür die 
Grundlage.
Neben der Außenhaftung (hier dem Zuwen- 
dungsgeber gegenüber) kann aber auch 
eine Innenhaftung gegenüber dem Verein 
bestehen. Der Verein könnte also für den 
Schaden, der durch eine Rückzahlung von 
Fördermitteln entsteht, den Vorstand in 
Regress nehmen.

Quelle für beide Texte:
Vereinsinfobrief Nr. 352 – Ausgabe 
13/2018 – 28.08.2018



Dabeisein
ist einfach.

Stellen Sie sich der Herausforderung 
Deutsches Sportabzeichen für Men-
schen mit und ohne Behinderung. Mit 
einem Sportförderer an Ihrer Seite. 
 
Anmelden und gewinnen unter:  
sportabzeichen-wettbewerb.de

Preise im Gesamtwert von: 

 100.000 € 
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LandesSportBund Niedersachsen e.V. Ferd.-Wilh.-Fricke-Weg 10             30169 Hannover
Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bez.             H 4413

 1. Vorsitzende(r) 2. Vorsitzende(r) Pressewart(in) Frauenwartin

 Jugendleiter(in) Kassenwart(in) Vereinsheim Sonstige

Nach Lektüre bitte weitergeben (Datum/Zeichen):

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Infos unter www.lotto-niedersachsen.de

Unter www.lotto-niedersachsen.de 
und in Ihrer Annahmestelle.

Jetzt auch im Internet!

Chance: 1:1.666.667


